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RS OGH 1999/5/28 7Ob99/99f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1999

Norm

EO §382 Abs1 Z8 litc IVD

EO §399

Rechtssatz

Durch eine einstweilige Verfügung, deren Geltungsdauer bereits abgelaufen ist, die aber (mangels Aufhebungsantrag)

nach wie vor aufrecht ist, wird eine Anspruchsgefährdung der gefährdeten Partei, die (wiederum) die Erlassung der

einstweiligen Verfügung beantragt, nicht verneint.
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